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Rechtliche Rahmenbedingungen
für die Erziehung in der Familie

1. Grundgesetz

Art. 1 (1) Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Ver-
pflichtung aller staatlichen Gewalt.
(2) Das Deutsche Volk bekennt sich darum zu unverletzlichen und unveräußerlichen
Menschenrechten als Grundlage jeder menschlichen Gemeinschaft, des Friedens und
der Gerechtigkeit in der Welt.
(3) Die nachfolgenden Grundrechte binden Gesetzgebung, vollziehende Gewalt und
Rechtsprechung als unmittelbar geltendes Recht.

Art. 2 (1) Jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit, soweit er nicht die
Rechte anderer verletzt und nicht gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder das Sit-
tengesetz verstößt.
(2) Jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Die Freiheit der Per-
son ist unverletzlich. In diese Rechte darf nur auf Grund eines Gesetzes eingegriffen
werden.

Art. 6 (1) Ehe und Familie stehen unter dem besonderen Schutze der staatlichen Ordnung.
(2) Pflege und Erziehung der Kinder sind das natürliche Recht der Eltern und die zuvör-
derst ihnen obliegende Pflicht. Über ihre Betätigung wacht die staatliche Gemeinschaft.
(3) Gegen den Willen der Erziehungsberechtigten dürfen Kinder nur auf Grund eines
Gesetzes von der Familie getrennt werden, wenn die Erziehungsberechtigten versagen
oder wenn die Kinder aus anderen Gründen zu verwahrlosen drohen.
(4) Jede Mutter hat Anspruch auf den Schutz und die Fürsorge der Gemeinschaft.
(5) Den unehelichen Kindern sind durch die Gesetzgebung die gleichen Bedingungen für
ihre leibliche und seelische Entwicklung und ihre Stellung in der Gesellschaft zu schaf-
fen wie den ehelichen Kindern.

2. UN-Konvention über die Rechte des Kindes
vom 20. November 1989 (Bundesgesetzblatt 1992 II 121)

Art. 16 (1) Kein Kind darf willkürlichen oder rechtswidrigen Eingriffen in sein Privatleben, seine
Familie, seine Wohnung oder seinen Schriftverkehr oder rechtswidrigen Beeinträchti-
gungen seiner Ehre und seines Rufes ausgesetzt werden.
(2) Das Kind hat Anspruch auf rechtlichen Schutz gegen solche Eingriffe und Beein-
trächtigungen.

Art. 19 (1) Die Vertragsstaaten treffen alle geeigneten Gesetzgebungs-, Verwaltungs-, Sozial-
und Bildungsmaßnahmen, um das Kind vor jeder Form körperlicher oder geistiger Ge-
waltanwendung, Schadenszufügung oder Misshandlung, vor Verwahrlosung oder Ver-
nachlässigung, vor schlechter Behandlung oder Ausbeutung einschließlich des sexuel-
len Missbrauchs zu schützen, solange es sich in der Obhut der Eltern oder eines El-
ternteils, eines Vormunds oder anderen gesetzlichen Vertreters oder einer anderen Per-
son befindet, die das Kind betreut.
(2) Diese Schutzmaßnahmen sollen je nach den Gegebenheiten wirksame Verfahren
zur Aufstellung von Sozialprogrammen enthalten, die dem Kind und denen, die es
betreuen, die erforderliche Unterstützung gewähren und andere Formen der Vorbeu-
gung vorsehen sowie Maßnahmen zur Aufdeckung, Meldung, Weiterverweisung, Unter-
suchung, Behandlung und Nachbetreuung in den in Absatz 1 beschriebenen Fällen
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schlechter Behandlung von Kindern und gegebenenfalls für das Einschreiten der Ge-
richte.

Art. 20 (1) Ein Kind, das vorübergehend oder dauernd aus seiner familiären Umgebung heraus-
gelöst wird oder dem der Verbleib in dieser Umgebung im eigenen Interesse nicht ges-
tattet werden kann, hat Anspruch auf den besonderen Schutz und Beistand des Staates.
(2) Die Vertragsstaaten stellen nach Maßgabe ihres innerstaatlichen Rechts andere
Formen der Betreuung eines solchen Kindes sicher.
(3) Als andere Form der Betreuung kommt unter anderem die Aufnahme in eine Pflege-
familie, die Kafala nach islamischem Recht, die Adoption oder, falls erforderlich, die
Unterbringung in einer geeigneten Kinderbetreuungseinrichtung in Betracht. Bei der
Wahl zwischen diesen Lösungen sind die erwünschte Kontinuität in der Erziehung des
Kindes sowie die ethnische, religiöse, kulturelle und sprachliche Herkunft des Kindes
gebührend zu berücksichtigen.

Art. 27 (1) Die Vertragsstaaten erkennen das Recht jedes Kindes auf einen seiner körperlichen,
geistigen, seelischen, sittlichen und sozialen Entwicklung angemessenen Lebensstan-
dard an.
(2) Es ist in erster Linie Aufgabe der Eltern oder anderer für das Kind verantwortlicher
Personen, im Rahmen ihrer Fähigkeiten und finanziellen Möglichkeiten die für die Ent-
wicklung des Kindes notwendigen Lebensbedingungen sicherzustellen.
(3) Die Vertragsstaaten treffen gemäß ihren innerstaatlichen Verhältnissen und im Rah-
men ihrer Mittel geeignete Maßnahmen, um den Eltern und anderen für das Kind ver-
antwortlichen Personen bei der Verwirklichung dieses Rechts zu helfen, und sehen bei
Bedürftigkeit materielle Hilfs- und Unterstützungsprogramme insbesondere im Hinblick
auf Ernährung, Bekleidung und Wohnung vor.
[...]

Art. 28 (1) Die Vertragsstaaten erkennen das Recht des Kindes auf Bildung an; um die Verwirk-
lichung dieses Rechts auf der Grundlage der Chancengleichheit fortschreitend zu errei-
chen, werden sie insbesondere
a) den Besuch der Grundschule für alle zur Pflicht und unentgeltlich machen;
[...]
(2) Die Vertragsstaaten treffen alle geeigneten Maßnahmen, um sicherzustellen, dass
die Disziplin in der Schule in einer Weise gewahrt wird, die der Menschenwürde des
Kindes entspricht und im Einklang mit diesem Übereinkommen steht.
[...]

Art. 29 (1) Die Vertragsstaaten stimmen darin überein, dass die Bildung des Kindes darauf ge-
richtet sein muss,
a) die Persönlichkeit, die Begabung und die geistigen und körperlichen Fähigkeiten des
Kindes voll zur Entfaltung zu bringen;
b) dem Kind Achtung vor den Menschenrechten und Grundfreiheiten und den in der
Charta der Vereinten Nationen verankerten Grundsätzen zu vermitteln;
c) dem Kind Achtung vor seinen Eltern, seiner kulturellen Identität, seiner Sprache und
seinen kulturellen Werten, den nationalen Werten des Landes, in dem es lebt, und ge-
gebenenfalls des Landes, aus dem es stammt, sowie vor anderen Kulturen als der eige-
nen zu vermitteln;
d) das Kind auf ein verantwortungsbewusstes Leben in einer freien Gesellschaft im
Geist der Verständigung, des Friedens, der Toleranz, der Gleichberechtigung der Ge-
schlechter und der Freundschaft zwischen allen Völkern und ethnischen, nationalen und
religiösen Gruppen sowie zu Ureinwohnern vorzubereiten;
e) dem Kind Achtung vor der natürlichen Umwelt zu vermitteln.
[...]
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3. Bürgerliches Gesetzbuch (BGB): Viertes Buch Familienrecht
(Fettdruck = Neufassung durch das Gesetz zur Ächtung der Gewalt in der Erziehung vom 6. Juli
2000)

§ 1626 [Elterliche Sorge; Berücksichtigung der wachsenden Selbständigkeit des Kindes]
(1) Die Eltern haben die Pflicht und das Recht, für das minderjährige Kind zu sorgen
(elterliche Sorge). Die elterliche Sorge umfaßt die Sorge für die Person des Kindes (Per-
sonensorge) und das Vermögen des Kindes (Vermögenssorge).
(2) Bei der Pflege und Erziehung berücksichtigen die Eltern die wachsende Fähigkeit
und das wachsende Bedürfnis des Kindes zu selbständigem verantwortungsbewußtem
Handeln. Sie besprechen mit dem Kind, soweit es nach dessen Entwicklungsstand an-
gezeigt ist, Fragen der elterlichen Sorge und streben Einvernehmen an.
(3) Zum Wohl des Kindes gehört in der Regel der Umgang mit beiden Elternteilen. Glei-
ches gilt für den Umgang mit anderen Personen, zu denen das Kind Bindungen besitzt,
wenn ihre Aufrechterhaltung für seine Entwicklung förderlich ist.

§ 1627 [Ausübung der elterlichen Sorge]
Die Eltern haben die elterliche Sorge in eigener Verantwortung und in gegenseitigem
Einvernehmen zum Wohle des Kindes auszuüben. Bei Meinungsverschiedenheiten
müssen sie versuchen, sich zu einigen.

§ 1631 [Inhalt des Personensorgerechts]
(1) Die Personensorge umfaßt insbesondere die Pflicht und das Recht, das Kind zu pfle-
gen, zu erziehen, zu beaufsichtigen und seinen Aufenthalt zu bestimmen.
(2) Kinder haben ein Recht auf gewaltfreie Erziehung. Körperliche Bestrafungen,
seelische Verletzungen und andere entwürdigende Maßnahmen sind unzulässig.
(alte Fassung: Entwürdigende Erziehungsmaßnahmen, insbesondere körperliche und
seelische Mißhandlungen, sind unzulässig.)
(3) Das Familiengericht hat die Eltern auf Antrag bei der Ausübung der Personensorge
in geeigneten Fällen zu unterstützen.

§ 1631 a [Ausbildung und Beruf]
In Angelegenheiten der Ausbildung und des Berufes nehmen die Eltern insbesondere
auf Eignung und Neigung des Kindes Rücksicht. Bestehen Zweifel, so soll der Rat eines
Lehrers oder einer anderen geeigneten Person eingeholt werden.

§ 1631 b [Unterbringung des Kindes]
Eine Unterbringung des Kindes, die mit Freiheitsentziehung verbunden ist, ist nur mit
Genehmigung des Familiengerichts zulässig. Ohne die Genehmigung ist die Unterbrin-
gung nur zulässig, wenn mit dem Aufschub Gefahr verbunden ist; die Genehmigung ist
unverzüglich nachzuholen. Das Gericht hat die Genehmigung zurückzunehmen, wenn
das Wohl des Kindes die Unterbringung nicht mehr erfordert.

§ 1632 [Anspruch auf Herausgabe des Kindes; Bestimmung des Umgangs; Wegnahme von der
Pflegeperson]
(1) Die Personensorge umfaßt das Recht, die Herausgabe des Kindes von jedem zu
verlangen, der es den Eltern oder einem Elternteil widerrechtlich vorenthält.
(2) Die Personensorge umfaßt ferner das Recht, den Umgang des Kindes auch mit Wir-
kung für und gegen Dritte zu bestimmen.
(3) Über Streitigkeiten, die eine Angelegenheit nach Absatz 1 oder 2 betreffen, entschei-
det das Familiengericht auf Antrag eines Elternteils.
(4) Lebt das Kind seit längerer Zeit in Familienpflege und wollen die Eltern das Kind von
der Pflegeperson wegnehmen, so kann das Familiengericht von Amts wegen oder auf
Antrag der Pflegeperson anordnen, daß das Kind bei der Pflegeperson verbleibt, wenn
und solange das Kindeswohl durch die Wegnahme gefährdet würde.

§ 1666 [Gefährdung des Kindeswohls]
(1) Wird das körperliche, geistige oder seelische Wohl des Kindes oder sein Vermögen
durch mißbräuchliche Ausübung der elterlichen Sorge, durch Vernachlässigung des
Kindes, durch unverschuldetes Versagen der Eltern oder durch das Verhalten eines
Dritten gefährdet, so hat das Familiengericht, wenn die Eltern nicht gewillt oder nicht in
der Lage sind, die Gefahr abzuwenden, die zur Abwendung der Gefahr erforderlichen
Maßnahmen zu treffen.
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(2) In der Regel ist anzunehmen, daß das Vermögen des Kindes gefährdet ist, wenn der
Inhaber der Vermögenssorge seine Unterhaltspflicht gegenüber dem Kind oder seine mit
der Vermögenssorge verbundenen Pflichten verletzt oder Anordnungen des Gerichts,
die sich auf die Vermögenssorge beziehen, nicht befolgt.
(3) Das Gericht kann Erklärungen des Inhabers der elterlichen Sorge ersetzen.
(4) In Angelegenheiten der Personensorge kann das Gericht auch Maßnahmen mit Wir-
kung gegen einen Dritten treffen.

§ 1666 a [Trennung des Kindes von der elterlichen Familie; Entziehung der Personensorge]
(1) Maßnahmen, mit denen eine Trennung des Kindes von der elterlichen Familie ver-
bunden ist, sind nur zulässig, wenn der Gefahr nicht auf andere Weise, auch nicht durch
öffentliche Hilfen, begegnet werden kann.
(2) Die gesamte Personensorge darf nur entzogen werden, wenn andere Maßnahmen
erfolglos geblieben sind oder wenn anzunehmen ist, daß sie zur Abwendung der Gefahr
nicht ausreichen.

§ 1693 [Eingreifen des Vormundschaftsgerichts]
Sind die Eltern verhindert, die elterliche Sorge auszuüben, so hat das Familiengericht
die im Interesse des Kindes erforderlichen Maßregeln zu treffen.

§ 1696 [Änderung von Anordnungen des Vormundschafts- und des Familiengerichts]
(1) Das Vormundschaftsgericht und das Familiengericht haben ihre Anordnungen zu än-
dern, wenn dies aus triftigen, das Wohl des Kindes nachhaltig berührenden Gründen
angezeigt ist.
(2) Maßnahmen nach den §§ 1666 bis 1667 sind aufzuheben, wenn eine Gefahr für das
Wohl des Kindes nicht mehr besteht.
(3) Länger dauernde Maßnahmen nach den §§ 1666 bis 1667 hat das Gericht in ange-
messenen Zeitabständen zu überprüfen.

§ 1697 [Anordnung von Vormundschaft oder Pflegschaft durch das Familiengericht]
Ist auf Grund einer Maßnahme des Familiengerichts eine Vormundschaft oder Pfleg-
schaft anzuordnen, so kann das Familiengericht auch diese Anordnung treffen und den
Vormund oder Pfleger auswählen.

§ 1697 a [Vorgaben für Gerichtsentscheidung ]
Soweit nicht anderes bestimmt ist, trifft das Gericht in Verfahren über die in diesem Titel
geregelten Angelegenheiten diejenige Entscheidung, die unter Berücksichtigung der tat-
sächlichen Gegebenheiten und Möglichkeiten sowie der berechtigten Interessen der
Beteiligten dem Wohl des Kindes am besten entspricht.

4. Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG, auch SGB VIII)
(Fettdruck = Neufassung durch das Gesetz zur Ächtung der Gewalt in der Erziehung vom 6. Juli
2000)

§ 1 Recht auf Erziehung, Elternverantwortung, Jugendhilfe
(1) Jeder junge Mensch hat ein Recht auf Förderung seiner Entwicklung und auf Erzie-
hung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit.
(2) Pflege und Erziehung der Kinder sind das natürliche Recht der Eltern und die zuvör-
derst ihnen obliegende Pflicht. Über ihre Betätigung wacht die staatliche Gemeinschaft.
(3) Jugendhilfe soll zur Verwirklichung des Rechts nach Absatz 1 insbesondere

1. junge Menschen in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung fördern und dazu
beitragen, Benachteiligungen zu vermeiden oder abzubauen,
2. Eltern und andere Erziehungsberechtigte bei der Erziehung beraten und unterstüt-
zen,
3. Kinder und Jugendliche vor Gefahren für ihr Wohl schützen,
4. dazu beitragen, positive Lebensbedingungen für junge Menschen und ihre Famili-
en sowie eine kinder- und familienfreundliche Umwelt zu erhalten oder zu schaffen.

§ 16 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie
(1) Müttern, Vätern, anderen Erziehungsberechtigten und jungen Menschen sollen
Leistungen der allgemeinen Förderung der Erziehung in der Familie angeboten werden.
Sie sollen dazu beitragen, daß Mütter, Väter und andere Erziehungsberechtigte ihre Er-
ziehungsverantwortung besser wahrnehmen können. Sie sollen auch Wege aufzeigen,
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wie Konfliktsituationen in der Familie gewaltfrei gelöst werden können.
(2) Leistungen zur Förderung der Erziehung in der Familie sind insbesondere

1. Angebote der Familienbildung, die auf Bedürfnisse und Interessen sowie auf Erfah-
rungen von Familien in unterschiedlichen Lebenslagen und Erziehungssituationen
eingehen, die Familie zur Mitarbeit in Erziehungseinrichtungen und in Formen der
Selbst- und Nachbarschaftshilfe besser befähigen sowie junge Menschen auf Ehe,
Partnerschaft und das Zusammenleben mit Kindern vorbereiten,
2. Angebote der Beratung in allgemeinen Fragen der Erziehung und Entwicklung jun-
ger Menschen,
3. Angebote der Familienfreizeit und der Familienerholung, insbesondere in belasten-
den Familiensituationen, die bei Bedarf die erzieherische Betreuung der Kinder ein-
schließen.

(3) Das Nähere über Inhalt und Umfang der Aufgaben regelt das Landesrecht.
§ 17 Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung

(1) Mütter und Väter haben im Rahmen der Jugendhilfe Anspruch auf Beratung in Fra-
gen der Partnerschaft, wenn sie für ein Kind oder einen Jugendlichen zu sorgen haben
oder tatsächlich sorgen. Die Beratung soll helfen,

1. ein partnerschaftliches Zusammenleben in der Familie aufzubauen,
2. Konflikte und Krisen in der Familie zu bewältigen,
3. im Falle der Trennung oder Scheidung die Bedingungen für eine dem Wohl des
Kindes oder des Jugendlichen förderliche Wahrnehmung der Elternverantwortung zu
schaffen.

(2) Im Falle der Trennung oder Scheidung sind Eltern unter angemessener Beteiligung
des betroffenen Kindes oder Jugendlichen bei der Entwicklung eines einvernehmlichen
Konzepts für die Wahrnehmung der elterlichen Sorge zu unterstützen; dieses Konzept
kann auch als Grundlage für die richterliche Entscheidung über die elterliche Sorge nach
der Trennung oder Scheidung dienen.
(3) Die Gerichte teilen die Rechtshängigkeit von Scheidungssachen, wenn gemein-
schaftliche minderjährige Kinder vorhanden sind (§ 622 Abs. 2 Satz 1 der Zivilproze-
ßordnung), sowie Namen und Anschriften der Parteien dem Jugendamt mit, damit die-
ses die Eltern über das Leistungsangebot der Jugendhilfe nach Absatz 2 unterrichtet.

§ 18 Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge
(1) Mütter und Väter, die allein für ein Kind oder einen Jugendlichen zu sorgen haben o-
der tatsächlich sorgen, haben Anspruch auf Beratung und Unterstützung bei der Aus-
übung der Personensorge einschließlich der Geltendmachung von Unterhalts- oder Un-
terhaltsersatzansprüchen des Kindes oder Jugendlichen.
(2) Die Mutter, der die elterliche Sorge nach § 1626 a Abs. 2 des Bürgerlichen Gesetz-
buchs zusteht, hat Anspruch auf Beratung und Unterstützung bei der Geltendmachung
ihrer Unterhaltsansprüche nach § 1615 l des Bürgerlichen Gesetzbuchs.
(3) Kinder und Jugendliche haben Anspruch auf Beratung und Unterstützung bei der
Ausübung des Umgangsrechts nach § 1684 Abs. 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs. Sie
sollen darin unterstützt werden, daß die Personen, die nach Maßgabe der §§ 1684 und
1685 des Bürgerlichen Gesetzbuchs zum Umgang mit ihnen berechtigt sind, von diesem
Recht zu ihrem Wohl Gebrauch machen. Eltern, andere Umgangsberechtigte sowie
Personen, in deren Obhut sich das Kind befindet, haben Anspruch auf Beratung und
Unterstützung bei der Ausübung des Umgangsrechts. Bei der Befugnis, Auskunft über
die persönlichen Verhältnisse des Kindes zu verlangen, bei der Herstellung von Um-
gangskontakten und bei der Ausführung gerichtlicher oder vereinbarter Umgangsrege-
lungen soll vermittelt und in geeigneten Fällen Hilfestellung geleistet werden.
(4) Ein junger Volljähriger hat bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres Anspruch auf
Beratung und Unterstützung bei der Geltendmachung von Unterhalts- oder Unterhalts-
ersatzansprüchen.


